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Berufliche Beratung 
Qualitätsstandards des dvb 

 
Was Berufliche Beratung ist: 

Berufliche Beratung1 begleitet und fördert Ju-
gendliche und Erwachsene bei allen persön-
lichen Entscheidungen im Zusammenhang 
mit Bildung, Beruf und Beschäftigung. Sie öff-
net den Blick für Bildungs- und Beschäfti-
gungsperspektiven; sie wirkt mit, berufliche 
Chancen und Risiken realistisch einzuschät-
zen und etwaige Schwierigkeiten zu überwin-
den. Berufliche Beratung trägt dazu bei, dass 
KlientInnen ihre Entscheidungen bewusst 
und eigenverantwortlich treffen und mög-
lichst erfolgreich umsetzen. Berufliche Bera-
tung geschieht als professionelle persönliche 
Dienstleistung im Kontakt mit Einzelnen (ggf. 
mit Begleitpersonen) oder mit (Klein-) Grup-
pen. 
 
In der Beruflichen Beratung geht es darum, 
die eigenen Ressourcen von KlientInnen für 
einen aktiven Lern- und Entwicklungspro-
zess zu erschließen; gefördert werden ins-
besondere die Bereitschaft zur Selbsthilfe so-
wie die Fähigkeit zur Selbststeuerung und 
zum eigenverantwortlichen Handeln.  
 
Beim Entwickeln von Lösungswegen stehen 
folgende Punkte im Vordergrund: 

� Persönliche Wertvorstellungen werden 
bewusstgemacht und soziale Verflech-
tungen, zum Beispiel in Familie, Schule 
bzw. Betrieb und Freizeit, werden einbe-
zogen. 

                                            
1 Berufliche Beratung wird in Deutschland von öf-
fentlichen und privaten Trägern angeboten; sie 
wird haupt- oder nebenberuflich durchgeführt und 
erfolgt je nach Institution kostenfrei oder mit Be-
zahlung. Bis zum Inkrafttreten des Sozialgesetz-

� Eine realistische Selbsteinschätzung 
und Zutrauen zur eigenen Leistungsfä-
higkeit werden gefördert; berufliche In-
teressen und Motivationen, individueller 
Leistungswillen und die persönliche Ri-
sikobereitschaft werden geklärt. 

� Die notwendigen Informationen zu Bil-
dungs- und Berufswegen bzw. berufli-
chen Arbeitsmärkten werden richtig, ak-
tuell und sachgerecht eingebracht, ent-
sprechende Informationsquellen wer-
den erschlossen, strukturiert, gewichtet 
und individuell nutzbar gemacht.  

� Möglichkeiten und Konsequenzen von 
beruflichen Zielen werden verglichen 
und abgewogen: es werden im Bera-
tungsprozess gemeinsam Lösungen für 
die angesprochenen Fragen und Prob-
leme erarbeitet und passende (kurz-, 
mittel- und längerfristige) Handlungs-
strategien entworfen. 

 
Berufliche Beratung weist dabei folgende 
strukturelle Merkmale auf:  

• Professionelle BerufsberaterInnen set-
zen auf die vollständige Eigenverant-
wortlichkeit ihrer KlientInnen, die sie 
herauszufordern, zu unterstützen und 
(nötigenfalls) zu entwickeln suchen. 
Professionelle BerufsberaterInnen ach-

buches III am 01.01.1998 hatte die damalige 
Bundesanstalt für Arbeit das alleinige Recht auf 
Berufliche Beratung, mit dem SGB III ist nun 
auch private (ggf. gewerbliche) Berufsberatung 
durch natürliche oder juristische Personen zu-
gelassen. 
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ten deshalb konsequent darauf, ihre Kli-
entInnen zu ermutigen und in keinem Mo-
ment und auch nicht in Ansätzen zu ent-
mündigen oder quasi stellvertretend für 
sie zu entscheiden, selbst wenn sich ein-
zelne KlientInnen ein solches berateri-
sches Vorgehen manchmal wünschten.  

• Professionelle BerufsberaterInnen set-
zen ihre differenzierten fachlichen, bera-
tungsmethodischen und sozialen Kompe-
tenzen ausschließlich zum Wohl ihrer Kli-
entInnen verantwortungsvoll und situati-
onsabhängig ein und wählen je nach An-
liegen und Situation der KlientInnen das 
geeignete inhaltliche und methodische 
Vorgehen. 

• Uneingeschränkte Wertschätzung sei-
tens der Beraterin oder des Beraters ist 
notwendige  Grundlage für eine  vertrau-
ensvolle Gesprächsatmosphäre.  Die Kli-
entInnen erfahren Respekt, Einfühlungs-
vermögen und Unvoreingenommenheit 
von Seiten der BeraterInnen.  

• Berufliche Beratung hat die Stärken bzw. 
Potenziale von KlientInnen im Fokus, sie 
unterstützt es, diese zu ermitteln und be-
wusst zu machen bzw. sie erkundet Ge-
legenheiten, beruflich relevante Stärken 
gezielt zu fördern und zu entfalten. Um et-
waige Leistungseinschränkungen zu 

kompensieren, wird nach geeigneten 
Möglichkeiten gesucht. 

• Berufliche Beratung bietet den KlientIn-
nen Gelegenheit, ihre individuellen Fra-
gen und Themen offen und ungestört 
zu besprechen. Dabei stehen ihre per-
sönlichen Ziele und Wünsche, ihre be-
rufsbezogenen Fragestellungen und 
Problemlagen im Mittelpunkt. Berück-
sichtigt werden dabei je nach Situation 
auch Einflüsse des sozialen Umfelds 
bzw. bestimmter Bezugspersonen, die 
bei den anstehenden Überlegungen 
Bedeutung haben.  

 

Was Berufliche Beratung nicht ist: 
 
Berufliche Beratung ist nicht Erziehung o-
der Therapie, auch wenn dabei pädagogi-
sche und psychologische Methoden ange-
wandt werden können. Berufliche Beratung 
dient keinesfalls der Belehrung oder der 
Berufslenkung.  
Berufliche Beratung ist deutlich mehr als 
das Erteilen von „Auskunft und Rat“, mehr 
als Stellenvermittlung, Aushändigen von In-
formationen oder Verweisen auf Selbstin-
formationsangebote. 
 

 
 

1. Aufgaben und Pflichten von BerufsberaterInnen2 
 

BerufsberaterInnen  

• schaffen Transparenz über die Rahmen-
bedingungen und die fachlichen Grundla-
gen beruflicher Beratung, 

• klären den individuellen Beratungsbedarf, 
indem sie die Wünsche, Frage- und Prob-
lemstellungen ihrer KlientInnen unvorein-

                                            
2 Vgl. Ethische Standards der Internationalen Ver-
einigung für Bildungs- und Berufsberatung 
www.iaevg.org . 

genommen aufnehmen und das berateri-
sche Handeln mit ihnen abstimmen (Be-
ratungskontrakt), 

• nennen den voraussichtlichen Zeit- und 
Kostenaufwand, 

• schaffen eine Atmosphäre des Vertrau-
ens, werten nicht, nehmen Erwartungen, 
Haltungen und Verhalten ihrer KlientIn-
nen einfühlsam und mit Respekt auf, 
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• planen die Gestaltung von Beratungspro-
zessen inhaltlich und zeitlich entspre-
chend den Anliegen und Bedingungen  

 

 
der KlientInnen, ggfs. unter Einbeziehung 
von Personen des sozialen Umfeldes, 

• wählen Situations- und Klienten gerecht 
angemessene Beratungsmethoden und -
medien aus, 

• tragen die Verantwortung für den gesam-
ten Beratungsprozess und die ange- 
wandten Methoden sowie die Zuverlässig-
keit der übermittelten Informationen, 

• verweisen – sofern erforderlich – auf an-
dere Beratungsdienste oder Hilfsange-
bote, 

• dokumentieren die Gesprächsergeb-
nisse und händigen sie den Klient/innen 
auf Wunsch aus, 

• evaluieren Beratungsgespräche und    -
prozesse, 

• stellen die Vertraulichkeit aller personen-
bezogenen Daten und Informationen si-
cher. Eine Weitergabe an Dritte bedarf 
immer einer schriftlichen Einwilligung 
der/des Klienten/Klientin, die Empfänger 
und Zweck benennt. 

Die Verantwortung für ihre persönlichen (Bil-
dungs-/Berufs-) Entscheidungen tragen die 
KlientInnen selbst, sie wird ihnen durch Be-
rufliche Beratung nicht abgenommen.

 

 
2. Einstellungen und Haltungen 

 
Professionelle BerufsberaterInnen 

• respektieren die vollständige Eigenver-
antwortlichkeit der KlientInnen, 

• setzen ihre Kompetenzen zum Wohl der 
KlientIinnen ein, 

• begegnen ihren KlientInnen mit unein-
geschränkter Wertschätzung und entwi-
ckeln eine möglichst vertrauensvolle 
Gesprächsatmosphäre, 

 
 

• weisen KlientInnen auf Folgen hin, die 
mit bestimmten Entscheidungen ver-
knüpft sein können, 

• berücksichtigen ihre eigenen berateri-
schen Möglichkeiten und Grenzen. 

 

 

3. Kompetenzen 
 
Zur Fachkompetenz von BerufsberaterInnen gehören 
 

• psychologische, erziehungs- und sozial-
wissenschaftliche Kenntnisse, soweit sie 
für berufsberaterische Tätigkeiten rele-
vant sind, 

• ausgewählte wirtschaftswissenschaftli-
che, rechtliche und medizinische Kennt-
nisse, 

• umfassende Kenntnisse des Bildungs-
wesens, der Aus- und Weiterbildungs-
wege sowie der Studiengänge, 

• Überblick über Berufsfelder und Einzel-
berufe verschiedener Qualifikationse-
benen, 
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• Wissen über aktuelle, mittel- und länger- 

fristige Entwicklungen von Qualifikations-
anforderungen des Bildungs- und Arbeits-
marktes, 

• Kenntnisse über den regionalen und den 
überregionalen Arbeitsmarkt und abseh-
bare Entwicklungen, 

• Kenntnis der relevanten Datenbanken 
und Beherrschen von Suchstrategien 

• Kenntnis und Reflexion des Bedeu-
tungswandels von Arbeit und Beruf in 
der Gesellschaft, 

• Grundlagenkenntnisse über andere 
Kulturen und deren Bildungs- und Be-
schäftigungstrukturen. 

 
 
Zur Methodenkompetenz von BerufsberaterInnen gehören 
 

• Methoden der Gesprächsführung, 

• psychodiagnostische Verfahren, 

• die Fähigkeit, Informationen zu prüfen 
und zu strukturieren, 

• die Fähigkeit, Informationen und kom-
plexe Sachverhalte klientengerecht auf-
zubereiten und weiterzugeben, 

• Methoden, das soziale Umfeld der Kli-
entInnen wahrzunehmen und –  
soweit erwünscht und erforderlich – in 
die Beratung einzubeziehen, 

 

• Methoden für die Arbeit mit Gruppen, 

• Evaluationsmethoden. 
Zur Sozialkompetenz von BerufsberaterInnen gehören 
 

• ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit, 

• die Fähigkeit Empathie zu entwickeln, 

• differenzierte verbale und nonverbale 
Kommunikationsfähigkeit, 

• die Fähigkeit, die Prozesse auf der Bezie-
hungsebene wahrzunehmen und zu ge-
stalten,  

• die Fähigkeit KlientInnen zu ermutigen, 

• die Fähigkeit mit Widersprüchen und 
Konflikten umzugehen, 

• die Fähigkeit zu ressourcen- und lö-
sungsorientiertem Denken und  
Handeln, 

• professioneller Umgang mit Nähe und 
Distanz 

• bewusster Umgang mit eigenen  
Werten und Normen, 

• die Fähigkeit zur systematischen Selbs-
treflexion. 

 
 
 

4. Rahmenbedingungen 
 
BerufsberaterInnen richten ihre Arbeitsplanung und Organisation darauf aus, die erforderlichen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass 
 

• sie für KlientInnen zuverlässig erreich-
bar sind,  

• Beratungsgespräche ungestört verlau-
fen,

 

• Beratung in geeigneten Räumen stattfin-
det, 

• je nach Anliegen der KlientInnen der not-
wendige Zeitrahmen für Beratungspro-
zesse zur Verfügung steht. 
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5. Qualitätssicherung 
 
Professionelle BerufsberaterInnen verpflichten sich 
 

• durch regelmäßige Berufliche Beratung 
ihre fachlichen Erfahrungen zu vertiefen 
und anzureichern, 

• ihr Fachwissen kontinuierlich zu aktuali-
sieren, 

• zu regelmäßiger Fortbildung in den oben 
genannten Kompetenzen, 

• zur Evaluation ihrer beraterischen  
Arbeit, 

• zu Supervision, 

• an ihrer professionellen Persönlich-
keitsentwicklung zu arbeiten, 

• zur Teilhabe an Wissenschaft und  
Forschung. 

 
Der Qualitätssicherung dient auch das bundesweite, 1998 durch den dvb initiierte BerufsBera-
tungsRegister (www.bbregister.de). 
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